
Ratsmitglied Loth: 
 
Es ist davon auszugehen, dass gegen die Abwahl der ehemaligen Bürgermeisterin Klage beim 
Verwaltungsgericht erhoben wird. Welche Kosten kommen auf die Verwaltung zu? 
 
Antwort der Verwaltung: 
 
Der Verwaltung liegen darüber keine Informationen vor. Die alleinige Entscheidung liegt beim 
Verwaltungsgericht. Sollte die Stadt Meckenheim verklagt werden, fallen Rechtsanwalts- und 
Gerichtskosten an. 
 


